
Nr . 87 36 . Mai , «»17

KreisMfltt für kn Kreis Giehen.
8 « h« tts - » eb « ficht - Höchstpreis - für © emiift . - H- udcl mit ffieinüfe , Obst und S .idtr .lcht . » . - OrtSsatz .mq über die B «n „ ku „ n

V. ehwagcn der Gemeinden Pansen und Daubrmgen , - Sachbeschädigungen durch Schuttiuder . 9 0
der

Bckauntmachttug.
fßett . : Höchstpreise für Gemüse.

Nachdern die Reichsstelle fr'ir Gemüse und Obst in Berlin durch
Verjügung vom 27 . April 1917 der Hessisck-eu Landesaemüsestelle
m Mainz die Befugnis zur Zusammenfassung größerer Bezirke
-Wecks einheitlicl )er Bestimmung auch des Groß - und Klein-
yaudelspreises übertragen l>at , bestimmen wir hierdurch , daß das
Gebiet des ganzen Groscherzogtums H»' ssen zum Zweck,' der Fest¬
setzung dieser Preise zu sa mm enge saßt werden soll . Für die Fest-
detzung der Preise soll die Hessische Laiidesgemüsestclle in Mainz
-nständig sein . Denigemäß setzen rvir nunmehr die nachfolgenden
Höchstpreise für Genküse fest:

Verzeichnis der Gc in ü sehö chst pr ei s e:
Erzeugechöchstpreis Großlrandel - Aeinmrkauf-

Bekautttmachnttg
betreffend Schlußscheme bei der Veräußermig von Gemüse Obst

und Südfrüchten.
§10 der Beiordnung vo,n 3 . April 1917 lautet

Bei jeder Veräußerung von
a)  Kohlfvrtcn aller Art , Mangold , Kohlrabi . Kohlrüben , Mai-

rüden rotnc Rüben (rote Beete ), Möhren . Kawtten,
Telwiorr Rübeu , LchiNwrztvnrzeln , Spargel , Erbsen , Bohnen.

Toma . cn , Zcmckln.

an

nebst Unkosten
per Psrmd

1. Spargel
1 . Sorte . ,
2.

2 Rhabarber .
9 . Erbsen . .
4 . Zuckererbsen .
5 . Stangenbohnen

Busckwohnen
Pufsbohnen .

6 Mairüben .
7 . Kawtten

sv. 10 . 6 . ad ) . . _ _
(v . 1 8 . dis I . 9 .). 15

8 . Gelberitbeu , Mvl >r
n 'iben , Möhren ohne
Kraut , bis 31 . Aug.

9 . Kohlrabi
(v . 20 . 6 . gb ) . .
(v . 20 . 7 . ab ) . .

10 . FrMmißkvhl
iv . 15 . 7. ab ) . . , -
kV, 1. 9 . bis 20 . 9 .) 10 ”

. per Stück
11 . Wmlerkopftalat

Sommers p salat

63 Psg.
32
10 . .
25 . .
30
25 . .
20  „
20  „

7 „

24

12

20
15

15

höchst preis
per Pfund

77 Psg.
42
13 . .
87
32

W ."

1"

26
17

13

22
17

12 . Römischkohl . .
18 . Spinat ab 20 . 5.
14 . Tomaten . . .
15 . Frühwirsing . .
16 . Frührotkraut

S"
per Stück

12 M.
6

per Pfund
17 ,7
17 . .
33 „
22 ..
22

Höchstpreis
per Pfund

85 Psg
50
18 , .
35 „
40 „
35 . ,
M „
30
12,.

30 „
20 . .

18 (i

25 „
20 ..

20 „
15 „

per Stück
15 Psg.

per Pjrind
20 ..
20 ..
36  „
25 ..
25 . .

per Stück
15 Psg.

per Pfund
26 Pfg.

10 Psg.
5 „

per Pfund
, 15 , .

15 „
- 30 „

20 „
_ _ 20

17 . Blumenkohl je nackj Größe bis 1 .20 Mk.
1ß . . . per Stück per Stück
18 . Endwieu . . . 10 Psg . 12 Pfg.
10 . . . , pi ' r Pfund Per Pfund
19 . ^ tecözMebeln . . 20 Pfg . 22 Pfg.

QnaUtät verstehen sich nur für marktfähige Warl '"erster

Zirwidechandlunaeu gegen diese Höchstmeise werden nach den
dcs Äsctzcs b- lreffrnd Höchstpreise 4 Lg „ ft

Mainz,  den 18 . Mai 1917.

hessische Landesgen, üsestelle in Mrainz . BerivalttmgsabteiluNg
gez . Best.

An ben Oberbüraermeistcr zu Gießkn und die Großh . Bürger,
mciftcrncn der Lündgemrinden des Kreises.

^Vorstehende Bekannt,uachung ist sofott ortsüblich zu vcröffent-

Gießen,  den 22 . Mai 1917.
Großherzogliches Kreisamt Giehen.

__ 2 V . : Hechl er.

^bst und Südfrüchten : Kn:

®" m ." Vt>crbstrgk>me»st,r zu Girtzen und an dl,- Grostb
Bstrgcrmeisterkikn der Landgeincindcn des Kreise^

dffent ' E, ^ " ^ dcrm " iNn °stHmg ist „ i^ lb ortsüblich w ’ #et.

, . r \ rt, 'r w rnr 1/ .flr ui ' JU/nPflUM’l , Lvmateu,
b Obst , außer Psirftscheu , Aprikosen , Weintrauben,
c) Lud fruchten

n > Großhändler oder Kleinhändler, <cher bei der
lieber gäbe an btcfc zum Ẑwecke der Beräußeruug l>ft der Bcr-
^ ^ i^ veu ^ chem nach einem von der Reichsstelle für Gemüse
mw ^ bst, Geschäftsabteilnng , vorgeschriebenen Muster (Schluß-

AusferttguuE ' u auszufülleu und zu unterzeickmen.
^ W * .Ansfciftignug des EußschZnes nmß m-r Env -erber und
der Veräußerer bei Frühgemüse mtb Frühobst drei Monate , im
übrigen acht Monate aufbeiMen und ans Verlangen den Beamten
j !K l_ Mn ft ragten der NeiM ,teile , der Preisprüsungs stelle der
In*' a ' ls öffentlichen Märkten oder
vvrleg ^ gegossen ist, den - Maritaussrrlftsbeamten

. . •, Ŝ ,rb ^enliise oder Obst durch Vermittlung rwn Saminelstellen
^ 'b« rs es der Ausstellung eines Schluß-

der Veräußerung rwer Uebergabe an den Sam .nel-
. [ J 1! Ul$l - dieser hat b-et der Weitergabe einen einheitlichen

Lochlußfcheiu für die loeiterveräußerte Ware anszustelleu Ter
Ansswllung euies Mußscheines bedarf es ferner nicht für Ware,
die em Händler nn Umherzlehc 'N, auch innerhalb des eigetten
-Lvohnorts , von Erzeitgern m deren Betriebs statten ankanft
™ 2 . .-V efe  Beswnuumgcn treten mit dein 21 . Mai 1917 in Kraft

^ ^ u jind denmach bei jeder Veräußerung von
Gemüse , Obst oder ^ üdsrüclften an Großhändler oder Kleinhändler
mrsgcuommet : allem die Veräußreung durch Erzeuger an Händler
tm Um Erziehen und ausgenommen die Veräußening oder Ucber-

SMnßscheine auszustellen . Je einen
bnoah ' en ^ ^ ^ Veräußerer und der Erwerber anfzu^

^ ^ " bler erhalten die Schlußscheine iit lveißer Farbe und
^m .,.elste . lenlc . er ^ftir die Weitergabe von Gemüse ustv . solche
" ^ llroter ,5arbe m Heften von , je 200 Scheinen für den chreiS

Swrik h tti % to - J,lltEC , l,,b  di ° ! » sHstlpLanks-
In allen anderen Mlcn simd >,rünc , lose Schii,UKei » e

W6ft - in sSFM
Vieser grüne,l Lcherne tonnen von den Großh Krcis.

aintern und von der LandeSgcmüsesteNe br-zogen norden .'
xi* ^brordmlng vom 3 . April 1917 lautet : Mit

MAoms bis r «. cm cm Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000
Mar oder mU- .einer dieser Strafen wird bestraft , wcr deu Bch-
AuN^ ŝ dre Verpflichtung zur^ Ausstellung , Aushändigung,
' l>mt  Eußschünen znwiderhandelt.

^ b MußschemzwlLng , mit welchem Wt  Gang der
Jörne vom Erzeuger Ins zum Verbraucher verfolgt iverdeu farm
T im  21 h0 i f? ieit Preisregeluua enuöglicht loerdern
^ IM Gesttz gegebenen Ncberivachnngsmittef werden nnt aller
Lchärfe ln An,Erdung gebracht ,verden , und die mit der llÄeü
Uvchung betrauten Organe jverden durch Nachfrage bei Ber-
lnaucheru urw durch Einsicht der Schlußscheiue etlvaige lieber-

^ ? se feststelleu tinb «STcWihkJ « ? W  S
Tin " r n <Ml Zuverlässigkeit des Großhändlers

LL , bn ^uel/Mlguug zum Großhandel ivkderrufen , bei Klein-
hAArKErmahnung  die Schließ,mg des Betriebs

Gießen,  den 22 . Mai 1917
Großherzogliches Kreisamt Gießen

- - _ I - V . : Hechler. _

,lfl ^ ÄS |g Wcrmit °E " t,i,ch-.
Grvscherzogsjches Kreisamt Gießen.

I . V . : H e m m e r d e.

‘Sttr:  blTstmiwn « der » rehlmgr der G»

Ortssatzui «̂ .

bta ' tom «ÄÄaS



der Gemeinde Hmisen mtfb  wegen Benutzung der Biehqvaae I 8 1 Wie «.nr NerunV^,,,, ^ ,v . ... . .

r ^ S " E ..«d des Art . IS der M » ge^ nd« wn ..n« ein« ? ÄtwÄ ^ S
K I . Alle zur Beileg,ing gcdrMM » ^ egenstLnde müssen d»nh I Wage" »ü3Än, .̂ ^" ftnt mnrt * b 9f<’* ' n*lt  d«

€U!«n verpflrchkteten Wiegemeister oder deffen L -̂ellvertretr ge- I s 2 Der Wieae meiste, ^ .-1- ^ c

mJ  S " ÄTÄ ^ Cr <*,? tt  L " l' gt °u uumittrlfrm ,m

J ? * fc . * Ä „ »..Eldar
an den Wiegemeister- oder dessen Stellvertreter zu sehr Heu- ent - ! »u richlen welch,- denselben zun, Wiegen
sprechen diese der Aufforderung nicht-, so ist Beschwerde an oic I ^ ^ 1^3 um.-n ^ genfalls GrM . Krelsanrt Anzeige erstattet wid >.
GrvW . Bürgermeisterei zu richten , tvelche den Wiegemeister bzw ! ^3 ^Egmwlstci bzw. Ltellvi 'rtretier haben über die
Liell Vertreter znm Wiegen Inhalten und nötigenfalls GrM ! Tagebuch zu führen , inwelchemKreisamt Anzeige erstattet wird . ! mt 3  wrtlauiendei , Ordnimtrsnummem anzugeben sind:
„ § ^ Ter Wiegemeister bzw Llelloerweter haben über die von I h' bfr k ^
Men besorgten Geschäfte ein Tagebuch zu sichren, in welchem I Ji Swm “E n*  ^ irf <mtfrS imb  Käufers,
inler fortlausenden OrdnunaSmmrmern anzugeben sind : u * - ..

a) der Ort des Wiegegeschäfts , J fff * ä rt ?£ FOvogenen Gegen,rände,
b) der Name deS BeEäuiers und Käufers , I e Jf ? SMwgenen Gegenstandes,
ch Datum der Verioiegung , ! .behobenen WrvMMbEen,
cl) die Art der KMiogenen Gegenstände , I g  fifef * Käufer ihn angelnn,
e) das Gereich.! der ge.vogenen Gegenstände , « g vnpflrchM stich.
f) der Verkaufspreis für den Zentner , insofern Verkäufer oder ! dem mntonn  w .fe m cHer Beriänstr einen

Käufer denselben angeben , rvoM sie jAwch nickst gezwungen I ft?rLtt F? #äfft Al̂ larttendcu Ästegrschnnf aiuHzu-
sind , ^ m gezwungen i stellen , E . dem sowohl das Gezanttge .mcht der einzelnen ver-

g) der Betrag der erhobenen Wiegegeb»ihren ! kgeuhaude , als auch der erhrstnne Gebühren betrag m
$ 5 . Ter Wiegemeister hat den, Käufer oder- Verkäufer kosrenirei I ß * , , ri v,

dem Eintrag im Tagebuch gleiMauterchen Wicqesck-ein aus - I qrbübren Verrmcyunq sind die Wrege-
-nstellen , ans dem sowoR das Gesamtgewicht der- einzelnen ver - I r?  SÄ , S ■ ’f f f" riF tcn>
wogeuer. Gegenstände , als auch der erhobene Gebühren betragt zu emc« lw%at Jahres hat der Mege-
ersehen ist. ^ ' % JJr * r <̂ ?ebuch abzuMnsten , wdann einen ?tuszng aits

^ 6. An, Schluffe eines jeden halben Jahres hat der Wicae - I « ' i n  nn ^ 'Ilosstintt Halbjahr genwgenen Gegen-
mersrer- das Tagebuch abzNschliesten, sodann einen Auszug aus dem ! Graenstä .chê Ä ^ n,^ f ?? ^ Gewicht der gewogene«
Tagebuch über die im verflossenen halben Jahr gewogernn Gegen - ^ > e erhobenen Gebühven ersrcktlich find,
stände zu fertigen , nwraus sowohl das GennM der getoogmer beglaubigter stwr.n der Bürger,n .nster^
Gegenstände , als auch die erhobenen Gebühren ersickstlich' sind I F 3 ^^obeuen Wregegebuhrnn iderben alsdann dem
Tnsen Auszug hat er in beglaubigter Form der Bürgermeisterei I ?oföS^ mc  angetviesen und müssen rwn
eutturetckken. Tie erhobene, , Wiegegebühren werden den, Gemeinde - I fEmDiegein erster auf Ausordinn an die Gemeirchetaffe eirtrickstet
rechner ,n Ernnalstne angewiesen und müssen von den, Wiege - I *3 ^ «» - t . . w
«,echter auf An fordern an die Gemeindelasse entrichtet werden . I ^ Wiege,ne,ne , hat d,c ÄVage in reinlichstem Zustand zn

K 7. Ter Wiegen,cisler und dessen Stellvertreter - werden von I ^ « a ^ ao .
bn » 0 ^ 1-0111(1̂ ans Wideiwu, ernannt und von Grosth . .Kreisamt I hnn uub- ^ "̂ai  Stellvertreter werden von
verstflrckM ; dwstlbem unterliegen als Gemeindebeamten den siir ! ans Wlderrrit ernannt und von, Grosth . Kreis-
solckv geltenden Tnzivlinarvrnstli .risten . I cÄ . ^ Äclben nnterlregen als Genustndebeanitr de«

ß 6 . Vorstehende Ortssahung tritt am 1. Juni 1917 in Kraft I ^ rsziGinarVorschriften.
Hausen,  den 20 . Mai 1917 . I ^ ^ Vr' r,te .,!endc Ortsfstzung tritt am 1. Itzmi 1917 st, Kd-gft

Grotzherzogliche Bürgermei sie,-ei Hansen . i Taub ringen,  den 21 . Mai 1917.
M filier. ] Großherzogliche Bürgermeisterei Taub ringen
7- I Walter.

Gehst lirentarif 2 -
aemäst Art . 187 ^ r Lairdgo,neinbeordnung , genehmigt durch.Ber - I Gebsthreutartt
sügnug Grofch. Mmsttermms des Inner « zu Nr . M . d. I . 85113 or rf iq7 « s 9 \ ?

von, 9 Mai 1917 . s« m8 J3 . L«ndgernemdoordnung , genehm,gt durch Ver-
A)  Vergütung für die Tätigkeit des Wiegemcchters ' I Miuchterumrs des Innern zu Ni' . M . d. I 8.532

1 ÖL (Äsoeine , Schafe , Kälber ) von jedem . . « ^ 9 . Mar 1917.
^ Ltnck . 10 « fa I A)  Vergütung für die Tätigkeit des Wiegemeisters in ,edem
2 lSL ? o ^ «r) Kühe , Rinder über 4 Zentner lebend , ktnzelnm Falte:

Gewicht) für ,Äws Ltück . 15 Ptg I für 1 Stück .Klemmeh . 10 Mfa
3 . für jeden andren zur Dertviegmrg kommenden Gegenstand ! I l W l  Stück Groswieh . .' ! 15 Wa

?ls m 'itdjr, Ka,löffeln nsw bis zu 3 Zentner 10 Pfg ] ^ 8 , 9cat,iral,e „ für den Zentner . 5 Pfa
für ,eden lvi'itereu Zentner . 2 Pfg I B Gebühren : ^

B) GeMren : 1 1. für Großvieh Een , Rinder und Mbk ) für wdes
1 ff 1 cff Klemvieh (Schweme , Schafe . Kälber ) 15 Psg . \ 0 . . . . . . . . . 35 Pfg.
2 i ! ^ rf' irpTpt] Ochsen, Külw und Rinder über 4 Zentner I " M '.. Kleinvieh .Lchveme , Sckwfe und Källwr siir jedes

ielienb to # ) 30 fsfe 1 -sttuck . 15  Vu
0 ,'ür jedes Stück " I 3 Naturali « ,, als Frucht , Kar-tofstln , Obst usio.' für jede«
Ö. Ui , wden anderen zur Beruüegnng kommenden Gegenstaich 2 Zentner .) Psg .. nwbe, bis zu 150 Psilnd für einen Zentner,

als (Vrucht, Kartoffeln ufw . bis zu 3 Zentner 15 Pfg iür  I über 150 Pfund ,ur zwei Zentner usw . gerechnet mxben
w » wetteren Zentner 5 Pfg . | - - " r - :- - - --:

- - - — - — - - j Art, . . Lachbe,ckwdigungen durch Lchulkinder
^ «ckanutmachung . j An die Lchuimusttinftc drs Kirisrs.
0H/ (3*? f <W ) mf ? ll7 rUt  “ PT0ft* ,U,<W- 1 wndn »xVnni Seiten gchen ,,„s K,W.  das , die Be-

Grvstbcrzoglichcs .Krei^amt Giesten ! ^ cr ,.' .>r}^ inim c1 Kon vruwtem und öffentlichem Eigen --
I B ' Hem n erde ^ kruder und der Sckmle GntuEene in letzter Zeit

— erDC  I -ugenomnwn hat . Logar Wäldbrände sind wiederholt durch Jugend-

^ ^ uw ber ' « T « , d..- SM .rr . n*t« A.chroln.n« fh* * ™
a,  , Äf . | o ■*? - E,gentuinsbrsckadigung j,Her Art , insbesondere der

t'rbslLr̂ ttttff. I Zerstörung der Ginrichkungigl der Uicherlandanlage und des Gigen
Mit Genehmigung Grosth . Ministeriums des 3nlu -,->. Mauder und Mrschünerungslwreine , ferner vor Feld.

9 . Mai 1917 zu Nr . ' M . h I . 853.2 und )m u\  nst j der Anlegung von Waldbränden durch die Schulen
d«S Kreiscknsfchuffes d,-s Kwises Gießen und der Gemeindeve, ^ I 3 ^ en und d,ese Bemmrnuugen von

«le ^ nr », SÄ & Ä ' 5 " Ä ^ rt,« r !°r!r7' ^ .memdeocknnng lwstiumst . manage . ^ Gronherzogsiche Kreisschiilkornm,nion Gietzen.
1 - - - - I B . : H c m m e r d e.

Z .viM..»«« «>di»-..ck der » ruh . Îch« , « .. ^ -Duch- unb Sternbwefmi . R . Lange . - *


	00001
	00002

